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Abschnitt I  

Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft und führt die Firma  

 
 Bilfinger Berger SE. 

 
(2) Ihr Sitz ist Mannheim, Deutschland. 

 
§ 2 Dauer und Geschäftsjahr 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens 

(1)  Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. die Zusam-

menfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonsti-

ger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die in den folgenden Bereichen tätig sind: 

 
 Planung, Leitung und Ausführung von Bauleistungen für fremde und eigene Rechnung, 

 
 Entwicklung und Herstellung von Anlagen und Systemen, insbesondere in der Energie-, Verfahrens- 

und Umwelttechnik sowie im Maschinenbau, 

 
 kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Facility Management sowie Erbringung sonstiger 

Immobiliendienstleistungen jeglicher Art, 

 
 Wartung, Instandhaltung und Instandhaltungsmanagement von Produktionsanlagen, Kraftwerken, 

Versorgungseinrichtungen und sonstigen Anlagen sowie Erbringung damit in Zusammenhang ste-

hender Dienstleistungen, 

 
 Durchführung von privatwirtschaftlich finanzierten Betreibermodellen für Gebäude, Infrastrukturein-

richtungen und Anlagen aller Art, einschließlich deren Errichtung, Finanzierung und Bewirtschaftung 

und der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, 

 
 Errichtung und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen sowie Erbringung von damit und von mit dem 

übrigen Gegenstand des Unternehmens in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, 

 
 Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, 

 
 Gewinnung, Herstellung und Vertrieb von Baustoffen. 

 
(2) Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden, 

insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. 
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(3) Die Gesellschaft ist im Rahmen der in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereiche berechtigt, im In- und 

Ausland Tochtergesellschaften zu gründen, Niederlassungen zu errichten, sich bei anderen Unterneh-

men zu beteiligen oder andere Unternehmen zu erwerben und den Betrieb solcher Unternehmen ganz 

oder teilweise auf die Gesellschaft oder verbundene Unternehmen zu übertragen. Sie ist berechtigt, Un-

ternehmensverträge abzuschließen und alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet er-

scheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. 

 
 

Abschnitt II 

Grundkapital und Aktien 

§ 4 Grundkapital  

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 138.072.381,- und ist in 46.024.127 Stückaktien 

eingeteilt. Das Grundkapital ist erbracht worden im Wege der Umwandlung der Bilfinger Berger AG in 

eine Europäische Gesellschaft (SE).  

 
(2) Die Aktien tragen die Unterschrift des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zweier Mitglieder des Vor-

stands. Die Unterschriften können durch Handschriftdruck erfolgen. Es können Sammelurkunden aus-

gegeben werden. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

einschließlich zum 14. April 2015 um bis zu Euro 69.000.000,- durch einmalige oder mehrmalige Ausga-

be neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Die Ausgabe 

neuer Aktien kann dabei gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktio-

nären zum Bezug anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 

AktG. Der Vorstand ist, beschränkt auf neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 

insgesamt bis zu Euro 27.600.000,-, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-

zugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien in folgenden Fällen auszuschließen: 

 
 für Spitzenbeträge, 

 
 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder Options-

rechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder Optionspflichten aus Schuldverschreibun-

gen, die von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wand-

lungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zu-

stände, 

 
 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Be-

zugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital zehn Pro-

zent des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgül-

tigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Ab-

satz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet; maßgeblich ist entweder das zum 15. April 

2010, das zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je nachdem zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapi-

talbetrag am geringsten ist; das auf zehn Prozent des Grundkapitals beschränkte Volumen verrin-
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gert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Wand-

lungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die nach Be-

ginn des 15. April 2010 unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender oder sinn-

gemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, 

 
 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien als Gegenleistung im 

Rahmen des Zusammenschlusses mit anderen Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen. 

 
Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht aufgrund dieser Ermächtigungen ausge-

schlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital zusammen mit dem anteiligen 

Betrag am Grundkapital, der auf eigene Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Options-

rechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die nach Beginn des 15. April 2010 unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert bzw. ausgegeben worden sind, 20 Prozent des Grundkapitals nicht 

überschreiten; maßgeblich ist entweder das zum 15. April 2010, das zum Zeitpunkt der Eintragung der 

Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je 

nachdem zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapitalbetrag am geringsten ist. Als Bezugsrechts-

ausschluss ist es auch anzusehen, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe in entsprechender oder sinn-

gemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 

Genehmigten Kapital 2010 festzulegen. 

 
(4) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 13.807.236,-, durch Ausgabe von bis zu Stück 4.602.412 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- oder Optionsanleihen 

(Schuldverschreibungen), die von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen der Gesellschaft 

aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 15. April 2010 bis 

zum 14. April 2015 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten 

Gebrauch machen bzw. ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen und das bedingte 

Kapital nach Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen benötigt wird. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

§ 5 Aktien 

(1) Die Aktien sind Stückaktien und lauten auf den Inhaber.  

 

(2) Die Hauptversammlung kann beschließen, dass im Laufe des Geschäftsjahres geleistete Einzahlun-

gen bei der Gewinnverteilung abweichend von der Bestimmung des § 60 AktG berücksichtigt werden.  

 
§ 6 Einziehung 

Die Einziehung von Aktien ist gestattet.  
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Abschnitt III 

Vorstand 

§ 7 Aufgaben, Zahl der Mitglieder 

(1) Der Vorstand (das Leitungsorgan) führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, 

der Satzung und der Geschäftsordnung.  

 
(2) Der Vorstand besteht aus mindesten zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine höhere Zahl an 

Vorstandsmitgliedern bestimmen.  

 
§ 8 Zusammensetzung, Bestellung, Amtsdauer 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren 

bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig.  

 
(2) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden des Vorstands sowie ein weite-

res Mitglied des Vorstands zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. 

 
§ 9 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 

(1) Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist der Vorstand beschlussfähig, 

wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. 

 
(2) Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, bedürfen Beschlüsse des Vor-

stands der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-

den den Ausschlag. 

 
§ 10 Vertretung 

(1) Je zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver-

treten gesetzlich die Gesellschaft.  

 
(2) Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, einzelnen Mitgliedern des Vorstands die Befugnis zu erteilen, 

die Gesellschaft allein zu vertreten. 

 

 

Abschnitt IV 

Aufsichtsrat 

§ 11 Zusammensetzung, Bestellung 

Der Aufsichtsrat (das Aufsichtsorgan) besteht aus zwölf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung be-

stellt werden. Von den zwölf Mitgliedern sind sechs auf Vorschlag der Arbeitnehmer zu bestellen. Die 

Hauptversammlung ist an die Vorschläge zur Bestellung der Arbeitnehmervertreter gebunden. Im Übri-

gen ist die Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht gebunden. Bestimmt eine nach Maßgabe des 

Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (SE-

Beteiligungsgesetz – SEBG) geschlossene Vereinbarung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ein 
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abweichendes Bestellungsverfahren für die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, werden die Ar-

beitnehmervertreter nicht von der Hauptversammlung, sondern gemäß dem vereinbarten Bestellungs-

verfahren bestellt. 

 
§ 12 Amtsdauer 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung be-

stellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, 

wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Dabei endet die Amts-

zeit in jedem Fall spätestens nach sechs Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig.  

 
(2) Scheidet ein von der Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner gewähltes Mitglied vor Ab-

lauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten Hauptversammlung ei-

ne Neuwahl vorgenommen werden. Die Amtszeit des neu gewählten Mitglieds gilt für den Rest der 

Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Entsprechendes gilt für die Amtszeit von Arbeitnehmervertre-

tern, die für vorzeitig ausgeschiedene Arbeitnehmervertreter neu bestellt werden.  

 
(3) Die Hauptversammlung kann für die von ihr als Vertreter der Anteilseigner zu wählenden Aufsichts-

ratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mit-

glieder des Aufsichtsrats werden, wenn Vertreter der Anteilseigner vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen. 

Entsprechendes gilt für die Bestellung von Ersatzmitgliedern für Arbeitnehmervertreter; dabei ist die 

Hauptversammlung an die Vorschläge der Arbeitnehmer gebunden. § 11 Satz 5 (Vorrang der Vereinba-

rung über die Mitbestimmung) findet auch insoweit Anwendung.  

 
(4) Die Amtsdauer des Ersatzmitglieds beschränkt sich bei Vertretern der Anteilseigner auf die Zeit bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Wahl nach Absatz 2 stattfindet, bei Arbeitnehmer-

vertretern auf die Zeit bis zum Beginn der Amtszeit des für den vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitneh-

mervertreter neu bestellten Arbeitnehmervertreters, längstens jedoch jeweils auf den Rest der Amtszeit 

des ersetzten Mitglieds. 

 
(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

oder an den Vorstand zu richtende Erklärung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen. 

Eine Amtsniederlegung mit sofortiger Wirkung ist zulässig, wenn der Aufsichtsrat zustimmt. Ein Ersatz-

mitglied kann sein Amt als Ersatzmitglied jederzeit, jedoch nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats nieder-

legen; das Recht zur Niederlegung des Amts aus wichtigem Grunde bleibt unberührt.  

 
§ 13 Vorsitz 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu bestellenden 

Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer 

besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung (konstituierende Aufsichtsratssitzung) wählt der 

Aufsichtsrat aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

Anschließend wählt der Aufsichtsrat das Aufsichtsratsmitglied, das gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung 

den Vorsitz in der Hauptversammlung führt, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats verhindert ist. Bei 

einer Wahl des Vorsitzenden führt der an Lebensjahren älteste Vertreter der Anteilseigner den Vorsitz. 

 
(2) Scheiden der Vorsitzende, sein Stellvertreter oder das Aufsichtsratsmitglied, das im Falle der Ver-

hinderung des Vorsitzenden gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung den Vorsitz in der Hauptversammlung zu 

führen hat, vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 
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§ 14 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung, Ausschüsse 

(1) Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist der Aufsichtsrat beschluss-

fähig, wenn die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfas-

sung teilnimmt. 

 
(2) Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, bedürfen Beschlüsse des Auf-

sichtsrats der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-

zenden den Ausschlag und bei dessen Nichtteilnahme die Stimme seines Stellvertreters, sofern dieser 

ein Vertreter der Anteilseigner ist.  

 

(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte ein Präsidium sowie weitere Ausschüsse, insbesondere einen 

Prüfungsausschuss und einen Nominierungsausschuss, bilden und deren Aufgaben und Befugnisse in 

einer Geschäftsordnung festsetzen. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, auch Ent-

scheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Ein beschließender Ausschuss im Sinne 

von Satz 2 ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder, aus denen er besteht, mindestens aber 

drei seiner Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen; Absatz 2 gilt für ihn entsprechend. 

 
§ 15 Zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats vor Vornahme folgender Geschäfte: 

 
 Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Geschäftsfelder, 

 
 Eingehen einer Haftung für fremde Verbindlichkeiten und Übernahme einer Bürgschaft von jeweils 

mehr als Euro 25 Mio., soweit es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt, 

 
 Emission von Anleihen und vergleichbaren Finanzinstrumenten, 

 
 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Gründung einer neuen Gesellschaft oder Kapitalerhö-

hung bei einer bestehenden Gesellschaft, wenn die Erwerbskosten oder der Erlös bei einer Veräu-

ßerung (Enterprise Value) in den vorgenannten Fällen im Einzelfall Euro 45 Mio. übersteigen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann weitere Arten von Geschäften des Vorstands von der Zustimmung des Auf-

sichtsrats abhängig machen. 

 
§ 16 Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen jährlich eine feste Vergü-

tung von Euro 70.000,-. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, der Stellvertre-

ter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie die Vorsitzenden der Ausschüsse, mit Ausnahme des No-

minierungsausschusses, erhalten das Zweifache dieses Betrages, die Mitglieder der Ausschüsse, mit 

Ausnahme des Nominierungsausschusses, erhalten das Anderthalbfache dieses Betrages. Übt ein Auf-

sichtsratsmitglied mehrere der genannten Funktionen aus, steht ihm nur einmal die jeweils höchste Ver-

gütung zu. 

 

(2) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung des Aufsichtsrats und sei-

ner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von Euro 500,-. 
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(3) Die Vergütung wird jeweils nach der Hauptversammlung gezahlt, die den Jahresabschluss für das 

betreffende Geschäftsjahr entgegennimmt. Die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer wird den Mit-

gliedern des Aufsichtsrats von der Gesellschaft erstattet.  

 
 

Abschnitt V 

Beirat 

§ 17 Beirat 

(1) Die Gesellschaft kann einen Beirat bilden. Dieser besteht aus höchstens zwölf Mitgliedern. Ihm ge-

hören Persönlichkeiten der in- und ausländischen Wirtschaft an. Er hat die Aufgabe, den Vorstand bei 

der Wahrnehmung seiner Obliegenheiten in wirtschaftlichen Fragen zu beraten. Die gesetzlichen Rechte 

und Pflichten des Vorstands, des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung bleiben unberührt. 

 
(2) Die Mitglieder des Beirats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats nach Abstimmung mit 

dem Vorstand berufen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist zugleich auch Mitglied des Beirats. Die 

Amtszeit des Beirats ist die gleiche wie die des Aufsichtsrats. 

 
(3) Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzen-

der ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Die stellvertretenden Vorsitzenden werden vom Beirat gewählt. 

 
(4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 
(5) Die Festsetzung der Vergütung für den Beirat obliegt dem Vorstand nach Abstimmung mit dem Auf-

sichtsrat. 

 
 

Abschnitt VI 

Hauptversammlung 

§ 18 Ort, Leitung 

(1) Die Hauptversammlung findet in Mannheim oder in einer anderen Stadt der Bundesrepublik 

Deutschland mit mindestens 100.000 Einwohnern statt. 

 
(2) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner 

Verhinderung ein anderes, vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner. 

 
(3) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegen-

stände sowie die Reihenfolge und die Form der Abstimmungen. Der Vorsitzende kann auch das Frage- 

und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen 

Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie 

des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. 
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§ 19 Teilnahme, Stimmrechtsvollmacht, Bild- und Tonübertragung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Akti-

onäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz 

nachweisen. 

 
(2) Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft un-

ter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung 

zugehen.  

 
(3) Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut in Textform 

erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des 

depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversamm-

lung zu beziehen. Absatz 2 gilt für den Nachweis entsprechend. 

 

(4) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wi-

derruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der vom Gesetz 

bestimmten Form. In der Einberufung kann demgegenüber eine Erleichterung bestimmt werden. 

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzu-

lassen. 

 
§ 20 Stimmrecht 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

 
§ 21 Beschlussfassung 

(1) Sofern nicht die Satzung oder die Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 oder das im 

Sitzstaat der Gesellschaft für Aktiengesellschaften maßgebliche Recht eine größere Mehrheit zwingend 

vorschreibt, bedürfen die Beschlüsse der Hauptversammlung der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Dies gilt auch für Fälle, für die gesetzlich eine größere Kapitalmehrheit bestimmt ist. 

 
(2) Für einen Beschluss über die Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-

benen gültigen Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, die einfache 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausreichend. Dies gilt nicht für die Änderung des Gegen-

stands des Unternehmens, für einen Beschluss gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 vom 8. Oktober 2001 sowie für Fälle, für die eine größere Stimmen- oder Kapitalmehrheit 

gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

 
 

Abschnitt VII 

Jahresabschluss, Gewinnverwendung 

§ 22 Jahresabschluss 

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lage-

bericht sowie, soweit die Gesellschaft gesetzlich hierzu verpflichtet ist, den Konzernabschluss und den 
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Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese zusammen mit einem 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.  

 
§ 23 Gewinnverwendung 

Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung keine 

andere Verwendung bestimmt. 

 
 

Abschnitt VIII 

Sonstiges 

§ 24 Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.  

 

(2) Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre 

im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.  

 
§ 25 Fassungsänderungen 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen, die nur die Fassung der Satzung be-

treffen, zu beschließen. 

 
§ 26 Gründungsaufwand 

Der Gründungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung der Bilfinger Berger AG in die Bilfinger Berger SE 

in Höhe von bis zu Euro 3 Mio. wird von der Gesellschaft getragen. 

 


